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Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF gab uns in
eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und
lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

Wir stimmen mit den Darlegungen zur vertassungsmässigen Abstützung , zum Stellenwert
und zur Ausrichtung der Bildungszusammenarbeit von Bund und Kantonen überein. Es geht
um die gemeinsame Sorge für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes
Schweiz. Die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen hat sich mittlerweile gut eingespielt
und funktioniert pragmatisch im Rahmen der bestehenden Zuständigkeiten und durch die
entsprechenden Organe.

Das B|ZG ersetzt verschiedene Rechtsgrundlagen, die bisher die Zusammenarbeit und Mitfi-
nanzierung des Bundes begründet haben. Entscheidend für die Beurteilung des neu vorge-
schlagenen Gesetzes ist, dass die eingeübte Zusammenarbeit von Bund und Kantonen un-
kompliziert und partnerschaftlich weitergehen kann; und dass die Bundesbeiträge auf siche-
rer Rechtsg ru nd lage verlässl ich ausgerichtet werden.

Bei dieser Mitbeteiligung des Bundes an den Arbeiten im Sinne von Art. 61a BV kann es
nicht bloss um Projektbeiträge gehen, um welche punktuell und wiederkehrend nachgesucht
werden muss. Die Führung eines kohärenten Bildungssystems und die Sicherung seiner
Qualität erfordern vielmehr kontinuierliche und auch strukturelle Massnahmen, an deren Fi-
nanzierung sich der Bund beteiligt und zwar im Rahmen seiner eigenen Verantwortung für
Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz.

Bisher ging man offenbar davon aus, dass eine Enrueiterung der gesetzlichen Grundlage des
Bundes nötig ist, damit auch weitere lnstitutionen (wie z. B. das lnstitut für Externe Schuleva-
luation auf der Sekundarstufe ll, IFES) unterstützt werden können. Nun enthält der Entwurf
mit dem Hinweis auf eine Zusammenarbeitsvereinbarung eine deutlich offenere Wendung.
Wir interpretieren dies so, dass damit das bisherige Engagement des Bundes nicht geringer
ausfällt, jedoch aber flexibler wird. Der Kanton Glarus envartet eine verlässliche Partner-
schaft insbesondere in der Finanzierung und geht davon aus, dass alle seit langem bekann-
ten Vorhaben und lnstitutionen auch wirklich weiter langfristig abgedeckt werden.



Mit den ,,Grundsätzen über die Ziele der Zusammenarbeit", wie der erläuternde Bericht sie
darstellt, und den Massnahmen, welche der Bericht den Zielen zuordnet, sind wir einver-
standen.

ln Bezug auf den Finanzbedarf bz.lt. die Rahmenbedingungen für eine finanzielle Beteiligung
des Bundes wird im Bericht betont, dass letzterer stets maximal die Hälfte der Kosten über-
nehme. Wir verstehen dieses Limit unter Berücksichtigung des Aufwandes, der den Kanto-
nen unter Umständen im Zusammenhang mit bestimmten Massnahmen je zusätzlich anfällt
(2.8. bei externen Schulevaluationen oder bei Lehrerinnen-/Lehren¡¿eiterbildungen).

Wir hoffen und sind aber auch zuversichtlich, dass die schon bisher geübte, sehr pragmati-
sche Zusammenarbeit verstärkt und weiter vereinfacht werden kann.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat
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